
9. Satzung

zur Anderung der

Hauptsatzung der Stadt Geilenkirchen

Vom 26.04.2024

Aufgrund des § 7 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geandert durch Art. 15 des Gesetzes
vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) und durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. De-
zember 2018 (GV. NRW. S. 759, ber. 2019 S. 23), hat der Rat der Stadt Geilenkirchen in
seiner Sitzung am 24.04.2024 folgende Satzung zur Anderung der Hauptsatzung der
Stadt Geilenkirchen beschlossen:

Art. 1

§ 17 Abs. 1 wird wie folgt geandert:

§ 17
Offentliche Bekanntmachungen, Zustellung

(1) Offentliche Bekanntmachungen der Stadt Geilenkirchen, die durch Rechtsvor-
schrift vorgeschrieben sind, werden im "Amtsblatt der Stadt Geilenkirchen" vollzo-
gen. Die Publikation des Amtsblattes der Stadt Geilenkirchen erfolgt in papierge-
bundener Form sowie nachrichtlich als elektronisches Dokument auf der Homepa-
ge der Stadt Geilenkirchen (www.geilenkirchen.de). Die papiergebundene Form ist
als die authentische anzusehen.

Art. 2

Diese Anderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen
diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn,
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemaß offentlich bekanntgemacht worden,
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Geilenkirchen vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

Geilenkirchen, 26.04.2024

Daniela Ritzerfeld
Bürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung
durch Aushang an der Anschlagtafel

und Hinweis auf die Bekanntmachung auf der Homepage der Stadt Geilenkirchen
„www.geilenkirchen.de" gemaß § 17 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Geilenkirchen
vom 18.04.2013 in der zz. geltenden Fassung
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